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Zeichenerklärung Es gilt die BauNVO vom 23.1.1990 

Grenze des Geltungsbereiches 
Gewerbegebiete 
Industriegebiete 
Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit 
umweltgefiihrdenden Stoffen belostet sind 

SATZUNG DER ·HANSESTADT LÜBECK: 
BEBAUUNGSPLAN NR. 17.52 .02 · 
KAPITELSDÖI(FER KIRCHWEG 
(2. ÄNDERUNG) 

:! 

. .. 

Aufgrund des§ 10 des Baugesetzboches (BauGB) und§ 9 (4) BauGB SOWie nach § 92 der Landesbauordnung wird nach Beschluß
fassung durch die BOrgerschaft der Hansestadt LObeck vom 29.01 1998 die Satzung Ober den Bebauungsplan Nr. 17.52.02- Kapitelsdörfer 
Kirchweg -, bestehend aus der Planzetchnung {Teil A) und den Text (Teil B). erlassen. 

1 . Aufgesteltt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Bauausschusses 
der Hansestadt LObeck vom 18.08.1997. Die ortsubliehe Bekanntma
chung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in den LObecker 
Nachriten am 05.09.1997 erfolgt. 

2. Die frOhzeitige Borgerbeteiligung nach § 3 (1) BauGB ist vom 
10.03.1997 bis einschließlich 21 .03.1997 durchgefOhrt 
worden. 

3. Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange Sind mit 
Sehretben vom 04.02.1997 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefor-
dert worden. ' .. ' 

4. Der Bauausschuß hat am 18.08.1997 den Entwurf des Bebauungspla
nes mit Begrundung beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die Begrundung haben in der Zeit 
vom 17.09.1997 bis zum 17.10.1997 während der Dienstzeit nach § 3 
(2) BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem 
Hinweis, daß Bedenken und Anregungen während der Auslegungsfnst 
110n jedermann sehnfitich oder zu Protokoll gettend gemactrt werden 
können, am 05.09.1997 in den LObecker Nactvichten ortsObiich 
bekanntgemacht worden 

6. Der katasteramtliche Bestand am 24 02.1998 sowie die geometrischen 
Festlegungen der neuen städtebauliChen Planung werden als richtig be
scheinigt 

7. Der Bebauungspjan, bestehend aus der Planzeichnung {Teil A) und den 
Text (Teil B) wurde nach der Prüfung der vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen am 29.01 1998 110n der BOrgerschaft als Satzung be
schlossen. Oie Begrundung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluß 
der Burgerschaft vom 29.01 .1998 gebilligt. 
Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Tex! (Teil B), wird hiermit ausgefertigt. 

8 . Die Rechtskraftveröffentlichung zum Bebauungsplan sowie die Stelle, 
bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden 110n jedermann 
eingesehen werden kann und Ober den tnhatt Auskunft zu erhatten ist, 
sind am 13.10.1998 ortsObiich bekanntgernacht worden. ln der Bekannt
machung ist auf die Gettendmachung der Verletzung von Verfahrens
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die 
Rechtsfolgen (§ 215 (2) BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen 
von Entschad~gungsansprbchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden Die 
Satzung Ist mithin am 14 .1 0.1998 in Kraft getreten. 
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LObeck, 17 Sep 1998 

Hansestadt LObeck 
Der Burgermeister 

Fachbereich Stadtplanung 
Bereil::tt ·Stadtentwicldung 

Im Auftrag Im Auftrag 

GEZ. ZAHN GEZ. BRUCKNER 
Bruckner Dr.lng. Zahn 

LObeck, 17. Sep. 1998 

Hansestadt LObeck 
Der BUrgermeister 

Fachbereich Stadtplanung 
Fachbereichs-Dienste 

Im Auttraif 

GEZ .GROTH 
Groth 

LObeck, 17. Sep. 199S 

Hansestadt LObeck 
Der BOrgermeister 

Fachbereich Stadtplanung 
Fachbereichs-Dienste 

Im Auftrag 

GEZ.GROTH 
Groth 

LObeck, 17. Sep. 1998 

Hansestadt LObeck 
Der Burgermeister 

Fachbereich Stadtplanung 
Fachbereichs-Dienste 

Im Auftrag 

GEZ .GROTH 
Groth 

LUbeck, 17. Sep . 1998 

Hansestadt LObeck 
Der Burgermeister 

F achberetch Stadtplanung 
Fachbereichs-Dienste 

Im Auftrag 

GEZ .GROTH 
Groth 

LObeck, 24.02. 1998 
Katasteramt 

GEZ. SCHELL 

LObeck, 28. Sep 1998 

GEZ .BOUTEILLER 
Der BOrgermeister 

LObeek, 15 Okt . 1998 

Hansestadt LObeck 
Der BOrgermelster 

Fachbereich Stadtplanung 
Bereich Stadtentwicklung 

Im Auftrag 

GEZ LORENZEN 
Lorenzen 


